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Musterbetriebsvereinbarung zur Einigungsstelle

Zwischen der Firma ..., vertreten durch ..., und dem Betriebsrat wird folgende Betriebsvereinbarung abgeschlossen:

Präambel
Zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat wird eine ständige Einigungsstelle gemäß § 76 Abs. 1 Satz 2 BetrVG gebildet. Geschäftsleitung und Betriebsrat stimmen überein, dass vor der Anrufung der Einigungsstelle grundsätzlich alle Schritte unternommen werden müssen, um Meinungsverschiedenheiten gütlich beizulegen. Die Anrufung der Einigungsstelle soll sich auf Ausnahmefälle beschränken. Dies dient dem betrieblichen Frieden und soll auch die Kostenbelastung gering halten.

§ 1 Geltungsbereich
Die Betriebsvereinbarung gilt für den gesamten Unternehmensbereich.

§ 2 Zusammensetzung
Die Einigungsstelle ist mit einem/einer Vorsitzenden und jeweils drei Beisitzern jeder Seite besetzt.

§ 3 Vorsitz
(1)	 Als Vorsitzende(r) wird Frau/Herr ... (Name und genaue Anschrift) bestimmt. Im Falle der Verhinderung der/des Vorsitzenden nimmt Frau/Herr ... (Name und genaue Anschrift) die Befugnisse der/des Vorsitzenden der Einigungsstelle wahr. Die Verhinderung der/des Vorsitzenden gilt als eingetreten, sobald sie/er dies mitteilt.
(2)	Die/der Vorsitzende kann den Vorsitz durch einfache Erklärung jederzeit niederlegen. In diesem Falle gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend, bis eine/ein neue/neuer Vorsitzender durch Vereinbarung der Betriebspartner bestellt ist.
(3)	Die/der Vorsitzende kann im Übrigen nur durch übereinstimmende Erklärung beider Betriebspartner abberufen werden. Das Amt endet jedoch mit Ablauf dieser Betriebsvereinbarung automatisch; ein laufendes Verfahren ist davon nicht betroffen.

§ 4 Beisitzer
(1)	Die Beisitzer werden im Einzelfall bestellt; dabei ist bevorzugt auf die Sachkompetenz Rücksicht zu nehmen. Ein Beisitzer jeder Seite muss dem Betrieb angehören.
(2)	Die Seite, welche die Einigungsstelle anruft, bestimmt ihre Beisitzer bereits mit der Anrufung gemäß § 5 Abs. 1. Die andere Seite hat die Beisitzer binnen drei Werktagen gegenüber dem Vorsitzenden zu bezeichnen und den Betriebspartner darüber zu informieren. Der Vorsitzende kann eine kürzere Frist setzen.
§ 5 Anrufung der Einigungsstelle
(1)	Anträge auf Tätigwerden der Einigungsstelle sind an die Adresse des/der Vorsitzenden zu richten. Eine Abschrift der Anrufungserklärung ist gleichzeitig dem anderen Betriebspartner zuzusenden. Die Anrufung ist nur wirksam, wenn der Regelungsgegenstand bezeichnet ist. Ein Antrag soll formuliert sein. Die Einigungsstelle muss innerhalb einer Frist von sieben Kalendertagen nach Anrufung zusammentreten.
(2)	Wird die Einigungsstelle in den Fällen des § 76 Abs. 6 BetrVG tätig, so teilt der Arbeitgeber der/dem Vorsitzenden den einvernehmlich festgelegten Regelungsgegenstand mit und erklärt gleichzeitig, ob die Betriebspartner sich dem Spruch im Voraus unterworfen haben.

§ 6 Vorbereitung der Sitzungen
(1)	Der Vorsitzende der Einigungsstelle übernimmt die Geschäftsführung, setzt den Termin fest, fordert beide Seiten auf, ihre Vorstellungen vorzutragen und leitet die Verhandlung.
(1)	Jede Seite teilt dem Vorsitzenden mit, welcher der Beisitzer Ansprechpartner für Terminabsprachen und sonstige Verfahrensfragen ist.
(3)	aller Schreiben, die sie dem Vorsitzenden vorlegen. Dies gilt auch, soweit der Vorsitzende zur Vorbereitung der Sitzung Schriftsätze oder Informationen anfordert. Der Vorsitzende ist von der Zuleitung von Kopien solcher Schreiben an die Parteien befreit.

§ 7 Beschleunigungsgrundsatz
(1)	Die Einigungsstelle hat unverzüglich tätig zu werden.
(2)	Der Vorsitzende hat deshalb alsbald einen Sitzungstermin anzuberaumen und für eine zügige Streitentscheidung zu sorgen.
(3)	Die Beisitzer sind verpflichtet, sich schnell und umfassend in den Streitgegenstand einzuarbeiten und auch kurzfristig für Sitzungen zur Verfügung zu stehen.

§ 8 Sitzungsort
Die Sitzungen der Einigungsstelle finden regelmäßig im Betrieb statt, sofern dies nicht aus besonderen Gründen als unzweckmäßig erscheint. Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet der Vorsitzende verbindlich.

§ 9 Vertretung
Arbeitgeber und Betriebsrat können sich vor der Einigungsstelle vertreten lassen durch Beauftragte der im Betrieb vertretenen Gewerkschaft einerseits und Beauftragte der Arbeitgebervereinigung, der der Arbeitgeber angehört, andererseits.

§ 10 Termin und Ladung
(1)	Der Sitzungstermin wird vom Vorsitzenden vorgeschlagen. Dieser hat dabei auf die Dringlichkeit der Sache Rücksicht zu nehmen. Die erste Sitzung soll jedenfalls innerhalb von sieben Kalendertagen ab Anrufung der Einigungsstelle stattfinden.
(2)	Der Sitzungstermin wird formlos vom Vorsitzenden mit den bezeichneten Ansprechpartnern abgestimmt. Diese klären den Termin im Innenverhältnis verbindlich ab. Gelingt eine solche Absprache nicht, so legt der Vorsitzende den Termin fest.
(3)	Der Vorsitzende ist von förmlichen Ladungen befreit. Ladungsfristen werden nicht festgesetzt. Die Ladung muss jedoch so rechtzeitig erfolgen, dass die Beteiligten sich ausreichend vorbereiten können.
(4)	Absatz 3 gilt nicht, wenn eine Seite bei Anrufung der Einigungsstelle oder im Zusammenhang mit der Bezeichnung ihrer Beisitzer schriftlich und ausdrücklich auf förmlicher Ladung besteht. In diesem Falle gelten insoweit die Bestimmungen für das arbeitsgerichtliche Beschlussverfahren entsprechend.

§ 11 Beschlussfähigkeit
Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit fest. In den Fällen, in denen der Spruch der Einigungsstelle die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat ersetzt, wird sie auch dann tätig und ist somit beschlussfähig, wenn trotz rechtzeitiger Einladung nur eine Seite vollständig erscheint. Das gilt auch, wenn eine Seite keine Beisitzer benannt hat.

§ 12 Verhandlung
(1)	Der Vorsitzende leitet die Sitzung. Die Verhandlung ist mündlich und nicht öffentlich. Die Einigungsstelle kann durch einstimmigen Beschluss aller Verfahrensbeteiligten die Anwesenheit Dritter während der Verhandlung zulassen, wenn dies zur Förderung des Verfahrens sachdienlich ist und nicht zu einer Verletzung der Geheimhaltungspflicht führt. Der Beschluss ist im Protokoll zu vermerken.
(2)	Die Einigungsstelle erforscht den für die Entscheidung maßgebenden Sachverhalt ohne Rücksicht auf Beweisanträge der Betriebspartner. Der Vorsitzende hat jederzeit rechtliches Gehör zu gewähren und unabhängig vom Verfahrensstand stets eine Einigung der Parteien zu versuchen. Er kann hierzu getrennte Gespräche mit beiden Seiten führen.
(3)	Die Einigungsstelle kann Beweise erheben, die Vorlage von Unterlagen verlangen, jedoch nicht erzwingen, Urkunden beiziehen, Zeugen anhören, Ortsbesichtigungen vornehmen, sachverständige Personen hören und Gutachten einholen.

§ 13 Protokoll
(1)	Der Vorsitzende bestimmt die Person, die das Protokoll führt. Auf Verlangen ist ihm eine Schreibkraft zur Verfügung zu stellen, die an der Sitzung teilnimmt und das Protokoll nach Diktat erstellt.


(2)	In das Protokoll sind aufzunehmen
· anwesende Personen,
· Anträge,
· Beschlüsse,
· Gegenstand erhobener Beweise,
· Abstimmungsvorgänge,
· Spruch.
	Sonstige Vorgänge oder Erklärungen einzelner Beteiligter werden nur dann aufgenommen, wenn dies ausdrücklich verlangt wird. Zeugenaussagen und Ausführungen von Sachverständigen sollen schriftlich festgehalten werden, wenn sie von Bedeutung für den zu fällenden Spruch sind.
(3)	Fehler in der Führung des Protokolls berühren die Wirksamkeit der Entscheidung nicht. Für den Inhalt des Protokolls spricht eine widerlegbare Vermutung der Richtigkeit.

§ 14 Abstimmung
(1)	Die Einigungsstelle fasst ihre Beschlüsse nach mündlicher Beratung mit Stimmenmehrheit.
· erste Abstimmung: Bei der ersten Beschlussfassung hat sich die/der Vorsitzende der Stimme zu enthalten. Kommt ein Mehrheitsbeschluss zustande, ist die Angelegenheit erledigt.
· zweite Abstimmung. Kommt eine Stimmenmehrheit nicht zustande, so nimmt die/der Vorsitzende nach weiterer Beratung an der erneuten Beschlussfassung teil. Eine neue Sitzung ist für die zweite Beschlussfassung nicht vorgesehen.
(2)	Die Einigungsstelle muss bei ihren Beschlüssen sowohl die Belange des Betriebs als auch die Belange der betroffenen Arbeitnehmer angemessen berücksichtigen.
(3)	Alle Beschlüsse der Einigungsstelle sind schriftlich niederzulegen und von der/dem Vorsitzenden zu unterzeichnen.

§ 15 Zuleitung von Beschlüssen
Die/er Vorsitzende hat die ausgefertigten Beschlüsse unverzüglich dem Arbeitgeber und dem 
Betriebsrat zuzuleiten. Der Tag der Zuleitung ist wegen einer möglichen Anfechtung nach 
§ 76 Abs. 5 BetrVG auf dem Beschluss zu vermerken. Beide Seiten sind verpflichtet, dem Vorsitzenden unverzüglich eine Bestätigung über den Eingang des Spruches zurückzusenden.

§ 16 Verschwiegenheitspflicht
Die Mitglieder der Einigungsstelle, die Protokollschreibkraft und eventuell sonst beigezogene Personen sind verpflichtet, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit bekannt geworden sind, nicht zu offenbaren und nicht zu verwerten. § 79 BetrVG gilt entsprechend.


§ 17 Kostentragungspflicht
Der Arbeitgeber trägt die Kosten der Einigungsstelle, hierzu gehören auch die erforderlichen Honorare. Der Arbeitgeber stellt die erforderlichen Sachmittel zur Verfügung.

§ 18 Betriebsangehörige Beisitzer
Betriebsangehörige Beisitzer erhalten keine Vergütung für die Tätigkeit in der Einigungsstelle. Sie werden unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts von ihrer beruflichen Tätigkeit freigestellt. § 37 Abs. 2 und 3 BetrVG gilt entsprechend.

§ 19 Honorar des Vorsitzenden
Das Honorar des Vorsitzenden wird unter Beachtung der Grundsätze des § 76 Abs. 4 BetrVG mit der Geschäftsleitung vereinbart.

§ 20 Betriebsfremde Beisitzer
Betriebsfremde Beisitzer erhalten sieben Zehntel des Honorars des Vorsitzenden.

§ 21 Inkrafttreten, Kündigung, Nachwirkung
Diese Betriebsvereinbarung tritt am ... in Kraft.
Sie kann von beiden Seiten mit einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende, frühestens aber zum ... gekündigt werden.
Die Betriebsvereinbarung wirkt im Falle ihrer Kündigung nach.

..., den ...


____________________	____________________
(Geschäftsleitung)	(Betriebsrat)
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